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DaS Kreisblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigenem Kasten am RathauS auSgehängt, wodurch Inserate eine beispiellos große Verbreitung finden

itteilunge« über vorkommeude Ereignisse, Rotize« rc., werden von der Redaktion mit Dank angenommen
Redaktion, Druck und Verlag don P . » » «»berge « in Westerburg.

SSf Freitag, den IS. Mürz ISIS. 31. Jahrgang

Amtlicher Teil.
A« die Herren Bürgermeister des Kreises.

Betr.: Futter - »ud Diingemitteikezrrg.
Auf die Anfragen verschiedener Herren Bürgermiister teile

. 4. (tlofi mit, daß die bestellten Futtermittel, soweit noch nicht geschehen,
II,. 3 jjdj geliefert werden. Wegen Wagenmagel und übergroßen Liefe,

gin treten Verzögerungen ein, was sich jedoch nicht ändern läßt,
ich noch ein Quantum Futtermittel zu früheren Preisen ge-

ertrett eri habe, können Nachbestellungen erfolgen. In Betracht kommen
sm. und Kokoskuchen.

Diejenigen Herren Bürgermeister, welche mit der Rücksendung
lteten  Zuckersäcke an Herrn Bürgermeister Loos in Hergenroth

iHl öö ^ Rückstände sind, wollen umgehend dafür Sorge trage«,
m nicht jeder Sack mit 80 Pfg. berechnet werden soll.

Bezüglich der Düngemittel(Ammoniak Superphosphat und»g« 10 _  _
:er" in DwefelsaureS Ammoniak,) teile ich mit, daß e» bis heute noch

ErbfentWt möglich gewesen ist unseren Bedarf zu decken. Große Vor¬
ne von schwefelsaurem Ammoniak sind für die Heeresverwaltung

Mir. NvMagnabmt worden, und viele Arbeitskräfte fehlen. Ich habe
koüppel, Wir unversucht gelaffen um den hiesigen Bedarf zu decken. Even-
koüpvel, p Liefernngsmöglichkeitensollen etwa Mitte April wieder ein
siutzscheij
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en. Sobald ich bestimmte Zusage erhalte, teile ich dies mit.
Westerburs, den 13. März 1915. Der Kanbrat.

Telegramm.
Französischer Fesselballon, der sich losgerissen hat, bei Straß,

ckanntm« 8 zum Landen gezwungen. Insassen gefangen, leerer Ballon
st weiter. Falls er viedergeht, Gondel bergen, befopderS auf

Mt achten. Generalkommando Nachricht geben.
V | Frankfurt a. M.. den 19. März 1915.
U I Stellv . Generalkommando XVUI. Armeekorps.

Der Kommandierende General
Freiherr von Gall,  General der Infanterie.

Betr. : Beschlagnahme von Vroßvieh -Säutr » .
Folgende Beschlagnahme-Verfügung des Kriegsministeriums

ikstellev " hiermit bekannt gemacht:
dkredit
% und,
n 5 •/»

der N-
:beü, so
ist, f°W

lesdils
Eise-

g-schSft
>ude«.
he«

1) Alle Haute von Großvieh,
die grün mindestens 10  kg,
salzfrei „ 9 kg,
trocken . 4 kg wiege«, und zwar von

Bulle», daS heißt unbeschnittenen männlichen Tieren,
Ochsen, das heißt beschnittenen männlichen Tieren,
«ühen, das heißt Muttertiere», die gekalbt haben oder belegt sind,
otinderv, daS heißt allen nicht unteregenannten weiblichen Tieren,

werde« hierdurch für die Heeresverwaltung be¬
schlagnahmt. Die Haute «uterliegeu einer Der
füguvgsdeschräukvug derart, daß sie nur zu
Krirgsliefervugen verwendet werde« dürfe».

2) Um diese Verwendung zu regeln, hat daS KriegSministerium
Gesellschaft gegründet, die Hriegsteder -Aktieugesellfchaft
»em Sitze ig Berlin W. 8, Behreostraße 46. welche ausschließ,
gemeinnützige Zwecke verfolgt und weder Dividende verteilt,

eingezahlte Kapital verzinst. DaS KriegSministerium,daS
das ReichSamt deS Innern und daS Königlich

fawilll^ Mk Ministerium für Handel und Gewerbe sind im SlufsichtS
Gesellschaft vertreten.

Der KriegSleder.Aktiengesellschaft angegliedert ist eine Uer-
Ttat

riebem
an fl* *^s*I<ommiffio«, die nach einem von Zeit zu Zeit neu aus.

' zustellendeu und jedesmal vom KriegSministerium zu genehmigenden
Verteilungsschlüssel die Häute allen Gerbereien Deutschlands, welche
zu KriegSlieferungen verpflichtet worde« sind oder noch verpflichtet
werden, zuzuweisen hat.

3) Die Häuteverwertungsverbände und die ihnen angeschlofsene«
Vereinigungen haben sich dem KriegSministeriumgegenüber ver¬
pflichtet, die Häute zu festen Preisen und Bedingungen der Kriegs«
leder-Aktiengesellschaft durch Vermittlung einer vom KriegSministerium
gegründeten gemeinnützigen Gesellschaft, der Deutsche« U- hhaut-
Gesrllschaftm. b. g . zuzuführen. In ähnlicher Weise sind bisher
mehrere Großhändler, deren Namen noch in deu Fachzeituugeo be«
kannt gegeben werden, vom KriegSministerium verpflichtet worden.

Krtegoltefernnge « i« Kiuue dieser N-rfüS « «S. alsa
erlaubte Kiefrrnugr «. sind daher biS auf weiteres ausschließlich
folgende Lieferungen:

a. Die Lieferungen vom Schlächter bis in die VersteigerungSläger
der Häutederwertungkgemeinschafte» oder Innungen in der¬
selben Weise wie bisher,

d. die Lieferungen vom Schlächter an Kleinhändler(Sammler),
soweit der Schlächter denselben Personen oder Firmeu vor
vf 01 o1', 4914 auch schon derartige Häute geliefert hat,

o. die Lieferungen von dem Kleinhändler(Sammler) an die zu¬
gelassenen Großhändler,

ä. die durch Vermittlung der Deutschen Rohhaut-Gesellschaft m.
b. H. und der zugelassenes Großhändler erfolgenden Lieferun¬
gen an die KriegSleder.Aktiengesellschaft,

e. die Lieferungen von der KricgSleber-Aktiengesellschaft an dieGerbereien.
Jede andere Art Lieferung sowie überhaupt jede andere Art

von Veräußerung ist verböte«.
. inländische« Gefälle «. DaS von
der Beschlagnahme betroffeneG-fälle ist in der bisherigen Weise
sorgfältig abzuschlachten; das Gewicht der Haut ist sogleich«ach
dem Erkalten festzustellen und itf unverlöschlicher Schrift (z. B. auf .
einer Blechmarke oder durch Stempeldruck) richtig zu vermerke«,
außerdem ist die Haut unverzüglich sorgfältig zu salzen.

5) N- rratr i«lS«discheu Gefälle« der unter 1 gekeuu-
zeichneten Art, die nicht bei Häuteverwertungsgemeinschaften(3)
lagern, find gut zu konservieren und. sofern sie mehr als 100 Haut
betragen, sofort der KriegSleder.Aktiengesellschaft, Berlin W. 8.
Behrenstraße 46, anzumelden. Vordrucke köuoen von dort bezogenwerden

6) "»«ländische « Gefälle «. Besitzer von Vor-
raten ausländische, von Tieren der Gruppen a bis c stammender
Häute haben die Bestände gut konserviert zu erhalten und übersicht¬
lich zu lagern. Sie haben ferner eine genaue Lagerbuchfübruna
eiuzunchten und die bei ihnen lagernden eigenen und fremden Be¬
stände, ferner ihre eigenen bei Spediteuren oder öffentlichen Lager-
Hausern lagernden Bestände jeweils bis zum5. jedes Monat« »ach
ff, ®S nbri l' ^ ?tt >en Monats der Kriegsleder-Aktiengesell-
schüft, Berlin W. 8. Behrenstraße 46, in übersichtlicher Aufstellung
zu melden. (Vordrucke können von dort bezoaen werben.)

Berlin . den 22. November 1914.
~ JPf * ll/llvrrtreteude Krlegsminiller . von Wandel.
Von Seiten des Generalkommandos. Der Ehef des Stabe« :

de Graaff , Generalmajor.
^ Herren Bürgermeister wolle« die Gerber und Metzger auf
die vorstehende Beschlagnahweverfügnng besonders aufmerksam machen.
r . -Ellerburg . den 16. März 1915.
1 1527>  Der Laubrut



Bekanntmachung
über die Kegel««s des Verkehr» mit Gerste.

vom 9. März 1915.
Der B««deSrat hat anf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung deS SundeSratS zu wirtschaftlichen Maßnahme«
«sw. vom4. August 1914 (Reichs-Sesetzbl. fc. 327) folgende Ver«
ordnung erlaffe»:

I. Kefchla«»atz« - .
§ 1. Mit dem Beginne deS 12. März 1915 sind die im

Reiche vorhandenen Vorräte au Gerste für daS Reich, vertreten
durch die Zentralstelle zur Beschaffung der HeereSverpsleguug in
Berlin, beschlagnahmt. »IS Gerste im Sinne dieser Verordnung
gilt auch geschroteue, gequetschte oder sonst zerkleinerte Gerste.

§ 2. von der Beschlagnahme«erde» nicht betroffen:
a) Vorräte die im Eigentum der Reichs, eines Buudesstaater

oder Elsaß-Lothringens, insbesondere im Eigentum eines
Militärfiskus oder der Marineverwaltung, oder im Eigen-
tume de» KommunnlverbandeS stehe», in deffe» Bezirke fie
sich befinde».

b) Vorräte, die i« Eigentume der Zentral-EiokanfS-Gefell-
schaftm. b. H. in Berlin stehen.

o) Vorräte, die zehn Doppelzentner nicht übersteigen.
8 3. » n den beschlagnahmten Vorräten dürfen Leräude-

rnngen nicht vorgeuommen werden, und rechtSgeschäftliche Verfüg¬
ungen über ste sind nichtig, soweit nicht in den§8 4, 22 etwa»
anderes bestimmt ist. Den rechtSgeschäftliche« Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvollziehuug erfolgen.

8 4. Die Besitzer von beschlagnahmten Vorräten find berech-
tigt und verpflichtet, die znr Erhaltung der Vorräte erforderlichen
Handlungen vorzunehmen.

Zulässig sind Verkäufe an die Heeresverwaltungen, die Mariae¬
verwaltung und die Zentralstelle zur Leschaffuug der HeercSver-
pfleguug iowie alle Lerändernngen und Verfügungen, die mit Zu¬
stimmung der Zentralstelle erfolgen.

Trotz der Beschlagnahme dürfen
a) Halter von Zuchttiere» und Pferden sowie Unternehmer

landwirtschaftlicher Betriebe ihre Vorräte zum Füttern in
der eigenen Wirtschaft verwende«.

d) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe aus ihren Vor-
rate» daS zur Frühjahrsbestellung erforderliche Saatgut
zur Saat verwende«.

e) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe und Händler für
Saatzwecke Saatgerste liefern, welche nachweislich aus
landwirtschaftlichen Betrieben stammt, die sich in de« letzten
zwei Jahren mit dem verkauf von Saatgerste befaßt
haben, andere Saatgerste darf nur mit Genehmigung der
zuständigen Behörde für Saatzwecke geliefert werden.

ä) Uuternehwer landwirtschaftlicher uud gewerblicher Betriebe
ihre Vorräte zur Herstellung von Nahrungsmittel», insbe¬
sondere Mehl, Graupen, Malzextrakt, zur Herstellung von
«ersten- und Malzkaffee und von Bier sowie Herstellung
von Grünmalz für vranntweinbrennereiund Preßhefefab-
rikatiou verarbeiten, im übrigen ist die Malzberettuug nicht
zuläsfig; Bierbrauereien dürfen im März 1915 und dann
vierteljährlich auS ihren Vorräte« nur soviel Gerste ver¬
arbeiten. wie «och erforderlich ist, um die nach der Be-
kauntmachung, betreffend Einschränkung der Malzverweu-
düng iu den Bierbrauereien, vom 15. Februar 1915 (R.-
G.-Bl. S . 97) für ste festgesetzten sMalzmengen znr Bier-
bereitung herzustellen.

§ 5. Die Wirkungen hder Beschlagnahme endigen mit der
Enteiguuug oder mit den nach8 4 zugelaffenen Veräußerungen oder
Lerwenduoge».

8 6. Ueber Streitigkeiten, die sich au? der Anwendung der
§§ 1—5 ergeben, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde end¬
gültig.'

8 7. WerLunbefngt beschlagnahmte Vorräte beiseite schafft,
beschädigt oder zerstört, verarbeitet oder sonst verbraucht, verkauft,
kauft oder ein anderes BerSsßernngS' '.oder SrwerbSgefchüft über
ste abfchließt, wird mit Gefängnis dis zu einem Jahre oder mit
Geldstrafe biS zu zehntausend Mark bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer die zur Erhaltung der Vorräte er¬
forderlichen Handluoge» pflichtwidrig unterläßt, oder wer als Saat-
gerste erworbene Geiste zu audereu Zwecken verwendet.

II. A«rei- epsiicht.
8 8. Wer mehr als zehn Doppelzentner« erste oder « ehr

als einen Doppelzentner Mengkorn aus Gerste und Hafer mit dem
Beginne deS 12. März 1915 in Gewahrsam hat. ist verpflichtet,
die Vorräte und ihre Eigentümer der zuständigen Behörde anzu-
zeigen, in deren Bezirke die Vorräte lagern. Die Anzeige über
Vorräte, die sich zu dieser Zeit auf dem Transport befinden, ist
unverzüglich uach dem Empfang von dem Empfänger zu erstatten.

Vorräte die zum Füttern, als Saatgut oder Saatgerste oder
znr Verarbeitung(8 4 Abf. 3a bis ä) beansprucht werde«, find je
besonders»«»«geben.

8 9. Die Anzeige« si»d der »«stäAdige« Behörde bis „ §
25. März 1915 zu erstatten und von ihr biS zum 28. März
dem Kommu«alverbande weiterzugebe«. | runbj

8 10. Unternehmer gewerblicher Betriebe, die »o» der chjrz
fugnis des § 4 Abf. 3ä Gebrauch mache», habe« bis zum5. je!̂ sin
Monats über die im abgelanfenen Monat einqetretenen veräudcrnnj! §
ihrer Vorräte der Zeutralstelle zur Beschaffung der HeereSverMrfghr
uog Anzeige zu erstatten. §

8 11. Die zuständige Behörde ist berechtigt, zur Rachprüfiwlaffer
der Angabe« die Vorrats- und Betriebsräume des Anzeig,derer
pflichtigen zu untersuchen uud seine Bücher prüfen zu taffen. «tetgH

§ 12. Wer die Anzeige« nicht in der gesetzten Frist erstaî delt
oder wer wiffentlich unrichtige oder unvollständige Angaben mchz zu
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe feiv. I
eintaufendfünfhuudert Mark bestraft. 8

Gibt ein Anzeigepflichtiger bei Erstattung der Anzeige vî hme
räte au, die er bei der Aufnahme der Vorräte am 1. Dezemi- 3
1914 verschwiegen hat, so bleibt er von der durch daS BerfchweW. i
verwirkten Strafe frei. higenti

8 13. Jeder Kommun,lverband hat bis zum3. April 1S»je Ge
der LandeSzentraldehörde und der Zentralstelle zur Beschaffungl §
HeereSverpflezung je eine Nachweisung, getrennt für Gerste«nd'tz-teigi
Mengkoru auS Gerste und Hafer, etuznreicheu über: IT §

a) die Vorräte, die uach den Anzeigeu mit Beginn deS 12. Mid deff
1914 in feinem Bezirke vorhanden waren; >jt Gei

b) die Vorräte, die hiervon im Eigeotume deS Reicher, eichteni
Bundesstaates oder Elsaß-Lothringens, insbesondere im EigÄrd.
tum eines NilitärfiSkuS oder der Mariseverwaltusg, oste zusi
der Zentral Einkaufs-Gesellschaftm. b. H. standen; Ken2

c) die Vorräte, die hiervou io seinem Eigeotume standen und jfrme
in seinem Bezirke befanden; letrieb

ä) die Vorräte, die zum Füttern beinsprucht werde»; 1 8
e) die Vorräte,diei« setuem Bezirk als Saatgut beaufvrucht werbtz« bu
f) die Saatgerste, die nach§ 4 Abf. 2 c von der Enteign»! ß

auszunehmen ist; IlbiSl
g) die Vorräte, die nach8 14 Abf. 2 ä von der Suteignq

auSznnehmen find; §
h) die Vorräte, die für die Enteignung übrig bleibe«. t die

HI. 8 «tris »«r,g. in d«
8 14. Das Eigentum an den beschlagnahmte« Vorräten zbvit ih

vorbehaltlich der Vorschriften im Abs. 2 durch Anordnung der §
ständige« Behörde auf daS Reich, »ertreteu durch die Zeutralß, usS
zur Beschaffung der HeereSverpflegnng, über. Beantragt bie Z mm»
tralstelle die Uebeieignung an etve andere Verso», so ist daS EiMellen
tum an diese zu übertragen; fie ist!» der Anordnung zu bezeichn» §

Bon der Enteignung find auszunehmeu: int ?
a) bei Haltern von Zuchttieren und Pferden sowie bei Uoter»eh«hh«ftlic

landwirtschaftlicher Betriebe die zum Füttern t» der eignh st
Wirtschaft erforderlichen Vorräte; eLcr

b) bei Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebeb«Szur Frühjch 8
bestellung erforderliche Saatgut ; >irlasi

c) Saatgerste, die nachweislich ans landwirtschaftlichen Betrii siivm
stammt, die sich in den letzten zwei Jahre» mit dem Berk» §
von Saatgerste befaßt habe«: ,)) cot

d) bei Unternehmer» landwirtschaftlicher«ud gewerblicher Betri §
die zur Herstellung von NahrnngSmitteln, insbesondereM 29 c
Graupe», Malzextakt, zur Heistellnng von Gersten- nud tart I
kaffee, von Bier ober von Grävmalz für Braintveiobrev«
und Preßhefefabrikatiou bestimmte» Vorräte, bei Bierbrauer« e
nur diejenigen Vorräte, welche»och erforderlich find, um ,f $ e
nach der Bekanntmachung, betreffend Eioschränknug der M
Verwendung in den Lterbranereieo, vom 15. Februar 1
(ReichSgesetzbl. S . 97) für ste die zum 30. September 15 g
Malzmengen zur Bierbereituug herzustelle».

Der Gemeindevorstand ist verpflichtet, dafür z« sorgen, |U“
das Saatgut aufbewahrt und zur Frühjahrsbestellung wirklich
wendet wird.

§ 15. Die Aoorduuog, durch die enteignet wird, kau»
den einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer de« Bezirks oder '>1
Teiles de« Bezirks gerichtet werden; i« erßeren Falle gehtI
Eigentum über, sobald die Auordnnna dem Besitzer zngeht, ^ ,
letzteren Falle mit Ablauf deS Tage« »ach AnSgabe des aatllW' n
Blattes, in dem die Anordnung amtlich veröffentlicht wird. L

§ 16. Der UeberuahmepreiS wird unter BerücksichtigungI ,8
Höchstpreises sowie der Güte und Verwertbarkeit der Vorräte kü in
der höheren Verwaltungsbehörde»ach Anhörung vo« SachveWmrk,
dige« endgültig festgestcllt.

Weist der Besitzer nach, daß er zulässiger Weise Vorräte
einem höheren Preise alS dem Höchstpreis erworben hat, so ist!
deS Höchstpreises der Einstandspreis zu berücksichtige«. fruit

Soweit anzeigepflichtige Vorräte nicht angezeigt si»d, » î thr » '»
ste kein Preis gezahlt. In befosderen Fällen kann die PI* ö0'
Verwaltungsbehörde Ausnahme« zulasten.

§ 17. Der Besitzer der enteigneten Vorräte ist »erpfliä
sie zu verwahren und pfleglich zu behandeln, bi» ber Erwerber!
in feinen Gewahrsam übernimmt. De« Besitzer ist hierfür1
angemessene Vergütung zu gewähre«, die von der höhere« Bell
tungSbehörde endgültig festgefetzt^wird.
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§ 18. Bezieht sich die Anordnung auf Erzeugnisse eines
rnsdstückeS. so werden diese von der Haftung für Hypotheken,
rundschulden und Rentenschulden frei, soweit sie nicht vor dem 12.
irz 1915 zugunsten deS Gläubigers in Beschlag genommen wor«

sind-
§ 19- Ueber Streitigkeiten, die sich bei dem Enteignung?«

fahren ergeben, entscheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde.
§ 20. Wer die ihm als Saatgut zur Frühjahrsbestellung

laffene Gerste ohne Genehmigung der zuständiges Behörde zu
iberen Zwecken verwendet, oder wer der Verpflichtung des 8 17,
teignete Vorräte zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwider«
»delt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder Geldstrafe
ß zu zehntausend Mark bestraft.
IV. Konbervorschriften für nnansgrbroschene Gerste.

§ 21. Bet unausgedroschencr Gerste erstrecken sich Beschlag«
«zeige Btzzhse und Enteignung auch auf den Halm,
i. Dczemis Mit dem Ausdreschen wird daS Stroh von der Beschlagnahme
rerschweHei. Wird erst nach der Enteignung auSgedroschen. so fällt daS

h,zentum an Stroh an den bisherigen Eigentümer zurück sobald
April 1% Gerste auSgedroschen ist.
chaffuug|T § 22. Der Besitzer ist durch die Beschlagnahme oder die
rste und Hyteignung nicht gehindert, die Gerste.auSzudreschen.

§ 23. Die zuständige Behörde kann auf Antrag desjenigen,
dessen Gunsten beschlagnahmt oder enteignet ist, bestimmen, daß

e Gerste von dem Besitzer mit den Mitteln seines landwirtschaft«
en Betriebes binnen einer zu bestimmenden Frist auSgedroschen
I . Kommt der Verpflichtete dem Verlangen nicht nach, so kann
zustäudige Behörde daS AuSdreschen auf dessen Kosten durch

cn Dritte» vornehmen lassen. Der Verpflichtete hat die Ver¬
hau in seinen WirtschaftSräumen und mit den Mitteln seines
triebes zu gestatten.

§ 24. Der Uebernahmepreis ist gemäß§ 16 festzusetzeo, nach,
die Gerste auSgedroschen ist.
8 25. Ueber Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der§8

S1 biS24 ergeben, entscheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde,
önteiptf V. Verteilung.

§ 26. Die Zentralstelle zur Beschaffung der HeereSverpflegung
. t die Aufgabe, für die Verteilung der verfügbaren Gerstenrvorräte

■tt de» Reich für die Zeit bis zur nächsten Ernte unter Mitwir«
iorrttenzi tsg ihres Beirats zu sorgen.
u»S der § 27. Die Zentralstelle zur Beschaffung der HeereSverpflegung
Zentral- uf Gerste nur an die Heeresverwaltungen, die Marineverwaltuog,
>gt die Z Wmuualoerbände oder an die vom Reichskanzler zugelaffenen

da« Eig stelle» abgebeu.
« bezeichn § 28. Die Kommunalverbände verteilen die ihnen überwie«

»ea Vorräte in ihren Bezirken unter Berücksichtigung der Wirt«
loterneh« »ftlicheo Verhältniffe.
der eigti Die LandeSzeotralbehördeo können nähere Vorschriften über

eVerteilung erlaffe».
- Frühst» 8 29. Die Kommunalverbände oder die vom Reichskanzler

»ielaffeuen Stellen können ihren Abnehmern für Weiterverkäufe
-» Betrii ŝtimmte Bedingungen und Preise verschreiben,
m Berk» § 80. Ueber Streitigkeiten, die bei der Verteilung (88 28,

, l entstehen, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig,
cher Betri § 31. Wer den Verpflichtungen zuwiderhandelt, die ihm nach
ndere M 29 auferlegt sind, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
nod Ml tarf bestraft.

oeiubrev« VI. Ansländische Gersse.
«m1* . § 32. Die Vorschriften dieser Verordnung beziehe« sich nicht

Dw M®i'f.Herste, die »ach dem 12. März 1915 aus dem Auslände eiu«
, bec Z  führt wird.
emkt 15 VII‘ A" *k«hr «ng»beftimmnngen.

[ § 38. Die LandeSzentralbehördeo erlaffen die erforderlichen
feiges, ß̂ MbrnngSbestimmuiigeo.
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8 34. Wer den von den LandeSzentralbehördeu erlaffenen
MhrungSbestimmungen zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis
J Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

§ 85. Die LandeSzevtralbebörden bestimmen, wer als Ge«
iodevorstand. als Kommunalverband alfi zuständige Behörde und
s höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung anzu«
>»« ist.

vird. 1 VIII. Schlnssbestimmnngen.
chtigvuil § 36. Diese Berordnuug tritt mit dem Tageber Verkündig«
Varräte BSm Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt deS
SachveWserkrafitretenS.

Orrltn, deu9. März 1915.
Vorräte Ke» Stellvertreter de» Ueichskanzler«. Delbrück.

^ ^ ,Uä,2u § 8 wird zusätzlich bemerkt: Die Durchführung der Erste«
ind wird»?? den OrtSbehörden(Magistraten, Geweiode«und Gutsvor«

die bi», * i eie  mögliche Vorsorge dafür zu treffen haben, daß
!,^ ^ heschriebeneu Anzeigen über Vorräte, die zwei Zentner und

»ervstiöha, ^" ^ korn und 20 Zentner und wehr Gerste betragen, lücken«
brwerbekkr Üüü" Zeitig bei ihnen eingehen. Anzeigepflichtig ist jeder,
hierfür ttiT Vorräte in der erwähnten Menge im Gewahrsam hat,
cea Verlbk/ *^ *^ rv  dsrGigentümrr ist oder nicht. Die Anzeigen

T * ,n  Gemeinde zu erfolgen, iu der die Vorräte sich befinde».

Die OrtSbehörden habe» durch öffentliche Bekanntmachung die
Bevölkerung auf die Anzeigepflicht hinzuweisen, wobei die Straf¬
bestimmungen für unterlasieoe, unvollständige oder wahrhettSwidrige
Angaben nachdrücklich hervorzuhebeo sind.

Die zu erstattende» Anzeigen sind in OrtSlisten einzutragen,
wobei den Ortsbehörde» dar Verfahren der Einziehung der Anzeige«
freigestellt ist (Befragung der Anzeigepflichtigen in ihrer Wohnung,
Einführung eines MeldczwangeS an bestimmten Meldestelle» oder
in anderer»ach de» örtliche« Verhältnisse» geeignet erscheinender
Weise). Unter allen Umstünden ist aller streng norzn-
schreiben, daß die Mengen in Zentnern (keiner anderen
Gewichtseinheit) angemeldet werden nnd dass ferner
die Angaben sämtliche Vorräte» einschliesslich der zn ge¬
werblichen Zwecken. zerr tierischen Grnührnng, tut
Anssaat asm. bestimmte« Mengen enthalten.

Abzüge stab nnxirlSsstg.
Zu § 9. Die Anzeige» hat jeder Verpflichtete der OrtSbe-

Öört,e oder der von ihr bestimmten Meldestelle oder de« von ihr
mit der Befraguna Beauftragte» bis zum »5. Mürz 1915 z«
erstatte». Die OrtSbehörden haben mir die iu der OrtSltste ge¬
sammelten Anzeige» nach Aufrechnung zu einer Schlußsumme bis
zum 28 . Marz 1915 zu übersenden.

Die erforderlichen Formulare gehe« den Herren 8ürger« eifter»
sofort zu. Die auf der Ortsliste abgedruckte Anweisung gibt ge.
naue Anleitung zur Ausstellung.

Westerburg, den 17. März 1915._ Der Landrat.
Der Herr Oberpräsident hat den von uns gemäß 8 4« Abs.

3b der Ausführungsanweisung vom 16. Februar 1915 zu der
Verordnung des Bundesrats über die Regelung des Verkehrs
mit Hafer vom 13. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 81) ge¬
stellten Antrag auf Verwilligung einer Aussaatmenge von J800
kg pro ha für 4136V» ha Anbaufläche, genehmigt.

Die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresoerpflegung
hat ihr Einverständnis damit erklärt, daß der benötigte Saathafer,
der für den Kreis Westerburg 8273 dz beträgt, den im Kreise
vorhandenen Beständen entnommen wird. Sie wird dann, so¬
weit als erforderlich, die fehlende Menge Jutterhafer den ein¬
zelnen Kreisverwaltungen überweisen.

Wir ersuchen, die Gemeindeverwaltungen von vorstehendem
Bescheide in Kenntnis zu setzen und uns nach Durchführung der
Saat die als Ersatz erforderlichen Hafermengen aufzugeben.

Da irgendwelche Verschiebungen in dem Saatquantum nicht
Vorkommen dürfen, ersuchen wir, bei der Zustellung der Mehr¬
bewilligung an die einzelnen Gemeinden die gleichen Grundlagen
zu benutzen, die s. Z. zu den uns gemachten Angaben über den
Gesamtbedarf geführt haben.

Wiesbaden. dm 16. März 1915.
Der Vorsitzende der Landwirtschafts-Kammer

™ Rrgiernngsbezirk Wiesbaben:
I . V. v. Heimburg._ Der Generalsekretär: I . V. Keifer.

Holzversteigerung.
Dienstag , den 23. März ISIS,

Vormittag» 10 Uhr anfangend,
werde» im hiesigen Gemeindewald, Distrikt Ainterwalss

500 Stück Fichten-Staogeu1., 2. und 3. Klasse,
J2 00 , - - » 4 .. 5. und 6. Klaffe

öffentlich versteigert.
Die Herren Bürgermeister werde» um  gefällige Bekannt¬

machung ersucht.
Vsttnm. de» 19. März 1915.

r Der Bürgermeister .
6i62 _ Klee»._

Hoh-Versteigerung.
Montag , den 22. März d. Js . ,

werde» in hiesigem Gemeindewald
14 Rmtr. Eichen-Scheitholz,

800 Stück „ Wellen,
4150 „ Bnchen-Stock-Welle«,
800 „ «iefern-Welle».
95 „ Taoneu-Stange» 1. Klasse,
™ : : : l:
310 „ „ Latten

öffentlich»ersteigert
Der Anfang beginnt Vormittage ly Uhr i» Distrikt

Molsart « an der Straße nach Nentershausen.
Die Herren Bürgermc.fter werden um gefällige Bekanntmach«»ng ersucht.
Keiiberscheid. den.17. März 1915.

Der Bürgermeister:
6155 Hackenbrnch.



Kgl.Oberförstern Merenberg.
Am Montag. de« SS. Mark 1915 van 91/2 Uhr ab

komme» in der Kink ' sche» Wirtschaft z« Waldernbach auS
de« Schutzbezirk Waldernbach Distrikt 101 Kohlhau. 104- 106
Waldmark, 110—113 HsndSköppel zum Verkauf:
Kuchen: 526 Rmtr. Scheit, 100 Rmtr. Knüppel, 50 Hdt. Wellen,
21 Rmtr . Etockholz; Weichholz; 85 Rmtr. Reifer. Fichten : Distr.
106: 5 Stämme (No. 1, 3, 72, 74. 217.) — 1,94 Festmtr.. sowie
No. 308—326 — 1,85 Festmtr. 30 Stangen 2. Kl. (No. 304 u.
306.), Distr. 110 : 8 Stämme (No. 517,527 538. 542, 547—550.)
— 2,5 Festmtr. 5 Staugen 1. Kl., Distr. 111: 4 Stämme (No.
22, 50, 64. 84) — 1,45 Festmtr., Distr. 114: 6 trockene Stämme
3. und 4. Kl. — 2,27 Festmtr., Distr. 112: 2 Fichten4. Kl- =
0,7 Festmtr-, 2 Kiefern — 1,96 Festmtr., 276 Stangen 4.- 6.
Kl., 35 Rmtr . Scheit, 34 Rmtr . Knüppel, 120 Rmtr. Reiser.

Da? Nutzholz wird zuerst verkauft.  6153

Hoh-Verjieigerung.

Mehrere

tüchtige SLeinrichter
welche mit der Bearbeitung von Basaltkleiupflastervertraut ft«
finden danervde nnd lohnende Kefchäftignng.

durch 615
Wilhelm Frankenfeld , Betriebsleiter
Heinrichsgrün bei Graslitz in Böhmen.

»N ftlbt
leisten bei Wind und

Wetter
vortreffliche Dienste

KM
f  VCarai

Dienstag, den 23. März 1915,
nachmittags «m 1 Uhr anfangend,

werden im hiefigen Gemeindewald
27 Festm. Fichten.vaustämme.
43 „ „ Stangen 1., 2., 3. und 4. Klaffe,

zum zweiten Mal öffentlich versteigert.
Die Herren Bürgermeister Verden um gefällige ortsübliche

Bekanntmachung ersucht.
Weltersburg , den 19. März 1915.Der Bürgermeister.

6160 _ Gobtl. _

\  V ( aramellen
, milden .. 3 Tannen ’’

Hoh-Versleigerung.
Mittwoch, de« 24. März ISIS,

Vormittags 10 Uhr,
anfangend kommen im hiefigen Gemeindewald zum Verkauf:

Distr. Fichtenstück 428 Fichten.Nadelholzstangen1.- 3. Kl.
Distr. Echutzbehang No. 5 165 Fichten-Nadelholzst. 1.—4. Kl.
Zusammenkunft auf der Chaussee gegen Neuakircheo.
Hüblingen, den 18. März 1915.

Der Bürgermeister:
6159 Gngelbrecht.

Heiserkeit, Kitirrh, - erschlei-
«ll», , Ar,«ps-und»k°chh°»e«.
sowie als Nirdruzuiz gegen
Srkültiurk» daher, hockwill¬
kommen jedem Kriki» !m rnt.be,l. Zeugnisievon Aerzten und

Privaten verbürge,
-  den sicheren Erfvlg-

Appktitiiurezeide
feiischmeckettrK-udrur.

Paket 25 Pfg., Dos- 5» Pf.
Siiegrxackung 15 Pfg ., kein Porto

Zu haben in allen ilxvtheken
fowie bei:
Gustav fliiekol, Westerburg.

11233 Geld
gewinne v

Helft unseren
V ern uiuteten

im Felde!

Rote Kreuz-Lose
ä Mk. 3,50 17851 Geldgew.
Ziehung vom 20—23 April.

600000 m.

200 i
MS
tto, 1
desl
»ird
.llei«
genau
darI
berge
Ratie
Feind

** 100000,50000gewinn
30000 M. bares Geld

Rheinische Lose
1 Mk. 11 Lose 10 Mk.
Ziehung am 29. und 30. März.

(Porto 10 Pf ., jede Liste 20 Pf .)
versendet Glücks -Kollekte

Heinr.Deecke, Kreuznach

Kgl. Obersörstmi Rennerod.
Am Aannerstag , de« SS. Marz ISIS vormittags 10

Uhr «» fangend , werden in der Säth ' fchen Kastrvirtschaft
in Waldmnhle » auS dem Schutzbezirk Walkmühlen . Distrikt
22 Rückersteis. 23, 24. 25 Buchwald und Totalität verkauft
«tchen : 141 Stämme mit 34.00 Festmtr. 38 Rmtr. Scheit und
Knüppel, 900 Wellen. Kuchen : 312 Rmtr. Scheit und Knüppel,
5900 Wellen. And . Kanbhol ?: 21 Rmtr. Scheit und Knüppel,
100 Welle«. Nadelholz r 43 Rmtr. Scheit und Knüppel, 620
Wellen. Die Herren Bürgermeister werden um gefällige orts-
übliche Bekanntmachung ersucht. _ _ 6158

Suche für mein Eisen - nnd
Kolonial,varengeschaft zu
Ostern einen gesunde « , kräf¬
tige«, katholische« 6140

Jungen
auS «nr guter Familie in die
Lehre bei freier Station im
Haufe. SelbstgeschriebeneOfferte
erbitte unter A. B. an ob. Bl.

!f
(Kroppach) Bhf. Ingclbach

Fernsprecher No. 8. Amt
Altenkirchen (Westerwald)

Futtermittel— Dünger- und
Baumaterialienlager. Verkauf

von Maschinen aller Art.
Frisch angekommen:

je ein Doppel-Waggon
Leinkuehen , Sesam-

kuchen , Kokos¬
kuchen sowie
Zuckerfutter.

Ferner trifft noch erster
Tage ein Waggon
Maismehl ein.
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Mlanz am 31. Dezember 1914.
Aktiva. Passiva.
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Kaffenbestand
Wechsel
GeschäftSguthabe» bei der Ge¬

nossenschaftsbank Wiesbaden
Guthaben in lf. Rechnungb. d.

GenoffenschaftSb. Wiesbaden
Depofiteuaulagen bei der Ge¬

nossenschaftsbank Wiesbaden
Guthaben in lf. Rechnung bet

Gesoffen
Darlehen gegen Schuldscheine

„ „ Hypotheken
Güterstetggeld
Zissenreste
Nusstehende Gerichtskosteu

N. 1432,88
1866,22

Reservefonds M.
Betriebsrücklage n

Geschäftsguthaben der Genossen n

600,— Schuld in lf. Rechnung an Ge- ¥

noffen ft

2931,50 Spareinlagen tt

Reingewinn pro 1914
¥ 29000,—

60625,11
¥ 575,65 y'
¥ 116300,21
¥ 1335,37
¥ 3844,95
¥ 49.92

M.N. 218561,81

968,41
204464,32

975,40

3906,85
3798,75
4448,08

218561,81

Stand am 31. Dezember 1913
Zugang in 1914
Abgang in 1914
Staad am 31. Dezember 1914

Westerburg, den 19. März 1915.

Mitgliederbewegnng.
115 Senoffen,

• • 4 ff
♦ • 5 H_

114 Genossen.

6157
Spar- und Darlehnskaste, E. G. m. « H.

Heinrich Schardt . Kurl Grrtz.

Schwcmmstcinfabrik, .„‘ÄdHuRft
lief , bi1*Ia.Steine , Bimssand u.Geniest g
pieien . Phil . Gies, Neuwiei

solcheSchepeler’C
Kaffee , Tee und Kak #«
ind unübertroffen an Feinheil Ltäs

und Ausgiebigkeit , btt
Alleinverkauf für VVesterbm eine!

bei Hans Bauer,
Kolonialwarenhandlung.
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«Har
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zum
Waschen!
HenkeLs Bleich-Soda

»blkei
stbex
»och
®roil

■ Itöfee»«(Da

Feltzost-Schilllittli
in allen Größen empfiehlt
P . Nacsberger

Westerburg.
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